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Kommission stimmt Aufhebung der Liste saumiger
Pramienzahlerinnen und -zahler zu

Die Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit (GASK) des Kantonsrates
unterstiitzt die Aufhebung der Liste saumiger Pramienzahlerinnen und -zahler mit grosser
Mehrheit. Die Liste hat sich aus Sicht der Kommission nicht als geeignetes Instrument zur
Verbesserung der Zahlungsmoral erwiesen. Stattdessen sei fiir Menschen in prekiren
Situationen der Zugang zur medizinischen Versorgung unnétig eingeschrankt worden.

Die GASK hat unter dem Vorsitz von Pia Engler (SP, Kriens) die Botschaft B 51 (Aufhebung der Liste
saumiger Pramienzahlerinnen und -zahler; Entwurf Anderung des Einfiihrungsgesetzes zum
Bundesgesetz Uber die Krankenversicherung) vorberaten.

Der Kanton Luzern flhrt seit 2012 eine Liste, auf der Pramienzahlende erfasst werden, die ihre
Krankenkassenpramien trotz Betreibung nicht bezahlt haben. Fir die auf der Liste eingetragenen
Personen schieben die Krankenversicherer die Ubernahme der Kosten fiir medizinische
Behandlungen auf. Ubernommen werden nur noch die Kosten fiir Notfallbehandlungen. In der
Septembersession 2024 hat der Kantonsrat einen parlamentarischen Vorstoss erheblich erklart, der
die Aufhebung dieser Liste sdumiger Pramienzahlerinnen und -zahler verlangt.

Die nun vorliegende Botschaft des Regierungsrates wird von der GASK positiv beurteilt. Die
Kommission stimmt der Gesetzesanderung mit grosser Mehrheit zu. Die Liste saumiger
Pramienzahlerinnen und -zahler habe nicht zu einer besseren Zahlungsmoral oder einer
signifikanten Entlastung der 6ffentlichen Hand gefiihrt. Stattdessen habe sie bewirkt, dass
vulnerable Bevdlkerungsgruppen in ihrem Zugang zur medizinischen Grundversorgung
benachteiligt wurden. Diese Einschatzung wird auch von der Nationalen Ethikkommission im
Bereich der Humanmedizin (NEK) gestuitzt, die die Liste als stigmatisierend und sozial ausgrenzend
beurteilt hat. Zudem habe die Liste einen hohen administrativen Aufwand und zuséatzliche Kosten
verursacht.

Eine Minderheit der Kommission erachtet die Liste hingegen als ein zentrales Instrument zur
Wahrung von Fairness und Eigenverantwortung im Gesundheitswesen. Ohne dieses Instrument

fehlten wirksame Massnahmen, um mutwilliger Nichtbezahlung entgegenzuwirken.

Die Botschaft B 51 wird an der Juni-Session 2025 im Kantonsrat beraten.



https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=5a23221d5a544f11a0648fcbfb5f41e0&back=1&geschaeftsnr=51&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1

Anhang
Botschaft B 51

Kontakt

Pia Engler

Prasidentin GASK
Telefon 079 750 84 44
pia.engler@lu.ch
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Kommission stimmt Aufhebung der Liste säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler zu

Titel: Was ist neu? Was ist wichtig? Maximal 100 Zeichen



Die Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit (GASK) des Kantonsrates unterstützt die Aufhebung der Liste säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler mit grosser Mehrheit. Die Liste hat sich aus Sicht der Kommission nicht als geeignetes Instrument zur Verbesserung der Zahlungsmoral erwiesen. Stattdessen sei für Menschen in prekären Situationen der Zugang zur medizinischen Versorgung unnötig eingeschränkt worden.

Lead: Was ist neu? Was ist wichtig? W-Fragen beantworten: Wer? Wann? Was? Wo? (Warum?)  Maximal 3 wichtige Gedanken. Maximal 5 kurze Hauptsätze. Der Lead muss Facebook-tauglich sein, also eine abgeschlossene Sinneinheit darstellen.



Die GASK hat unter dem Vorsitz von Pia Engler (SP, Kriens) die Botschaft B 51 (Aufhebung der Liste säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler; Entwurf Änderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung) vorberaten. 



Der Kanton Luzern führt seit 2012 eine Liste, auf der Prämienzahlende erfasst werden, die ihre Krankenkassenprämien trotz Betreibung nicht bezahlt haben. Für die auf der Liste eingetragenen Personen schieben die Krankenversicherer die Übernahme der Kosten für medizinische Behandlungen auf. Übernommen werden nur noch die Kosten für Notfallbehandlungen. In der Septembersession 2024 hat der Kantonsrat einen parlamentarischen Vorstoss erheblich erklärt, der die Aufhebung dieser Liste säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler verlangt. 



Die nun vorliegende Botschaft des Regierungsrates wird von der GASK positiv beurteilt. Die Kommission stimmt der Gesetzesänderung mit grosser Mehrheit zu. Die Liste säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler habe nicht zu einer besseren Zahlungsmoral oder einer signifikanten Entlastung der öffentlichen Hand geführt. Stattdessen habe sie bewirkt, dass vulnerable Bevölkerungsgruppen in ihrem Zugang zur medizinischen Grundversorgung benachteiligt wurden. Diese Einschätzung wird auch von der Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK) gestützt, die die Liste als stigmatisierend und sozial ausgrenzend beurteilt hat. Zudem habe die Liste einen hohen administrativen Aufwand und zusätzliche Kosten verursacht.



Eine Minderheit der Kommission erachtet die Liste hingegen als ein zentrales Instrument zur Wahrung von Fairness und Eigenverantwortung im Gesundheitswesen. Ohne dieses Instrument fehlten wirksame Massnahmen, um mutwilliger Nichtbezahlung entgegenzuwirken.



Die Botschaft B 51 wird an der Juni-Session 2025 im Kantonsrat beraten.

Text: Wichtiges zuerst. Kurze, einfache Sätze. Alltagssprache, kein Fachjargon. Sprachbilder. Aktiv statt Passiv. Verben statt Substantive. Abschnitte mit Zwischentiteln erleichtern die Übersicht. Zuerst die Fakten, dann die Wertungen (Zitate). Im Idealfall ist der Text von hinten her kürzbar, ohne dass die Verständlichkeit leidet.







Anhang

Botschaft B 51

Bilder immer mit Legende



Kontakt

Pia Engler

Präsidentin GASK

Telefon 079 750 84 44
pia.engler@lu.ch

Hauptaussage der Mitteilung

Max. 220 Zeichen (inkl. Leerzeichen). Eine Hauptaussage (1 Satz)

 Zielgruppe:Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Luzern, einfache Sprache, Thema muss «Community-tauglich» sein (Als Geschichte aufbereitet, niederschwellig und den Kanton Luzern als Einheit repräsentierend). Von Vorteil mit BIld
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